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THEMA DES MON ATS  

Omnibus: Europäische Kommission präsentiert Vereinfachungspaket 

Am 26. Februar 2025 hat die Europäische Kommission ein umfassendes Vereinfachungspaket – das so-

genannte „Omnibus-Paket“ – vorgestellt. Ziel ist es, regulatorische Anforderungen in den Bereichen Nach-

haltigkeitsberichterstattung, Sorgfaltspflichten, CO₂-Grenzausgleich und EU-Taxonomie zu vereinfachen 

und so die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen zu stärken. Die Europäische Kommission 

rechnet mit jährlichen Einsparungen bei den Verwaltungskosten von insgesamt rund 6,3 Mrd. EUR und 

zusätzlichen öffentlichen und privaten Investitionskapazitäten in Höhe von 50 Mrd. EUR, wenn die Vor-

schläge angenommen und umgesetzt würden. 

 

CSRD: Weniger Unternehmen sollen berichten müssen 

Besonders weitreichend sind die vorgeschlagenen Änderungen an der Nachhaltigkeitsberichterstattungs-

Richtlinie (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Der Schwellenwert für die Berichtspflicht 

soll von derzeit 250 auf 1.000 Mitarbeiter angehoben werden. Dies würde schätzungsweise 80% der der-

zeit berichtspflichtigen Unternehmen von der Verpflichtung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung befreien. 

Insgesamt sollen die vorgeschlagenen Schwellenwerte für folgende Unternehmen gelten:  

 

Für EU-Unternehmen: 

• mit einem Durchschnitt von mehr als 1.000 Beschäftigten und 

• mindestens einem der folgenden Schwellenwerte: 
(1) einem jährlichen Nettoumsatz von über 50.000.000 EUR oder 
(2) einer Bilanzsumme von über 25.000.000 EUR. 

Für Nicht-EU-Unternehmen: 

• mit einem jährlichen Nettoumsatz in der EU von über 450.000.000 EUR und 

• mindestens einem der folgenden Schwellenwerte: 
(1) einer großen EU-Tochtergesellschaft (die die obigen EU-Kriterien erfüllt) oder 
(2) einer Zweigniederlassung in der EU mit einem jährlichen Nettoumsatz von über 50.000.000 
EUR. 

Zudem sieht der Kommissionsvorschlag eine Überarbeitung des ersten Europäischen Nachhaltigkeit-Be-

richterstattungs-Standards (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) vor, um die Anzahl der 

Datenpunkte zu reduzieren und Dopplungen (z. B. mit anderen Rechtsakten) zu vermeiden. In einem Brief 

vom 28. März 2025 hat die Kommissarin für Finanzdienstleistungen Maria Luís Albuquerque die EFRAG 

(European Financial Reporting Advisory Group, Europäische Beratungsgruppe zur Rechnungslegung) be-

reits mit der technischen Überarbeitung der ESRS beauftragt. Die technische Beratung EFRAGs dient der 

Kommission als Grundlage für die Erarbeitung des finalen delegierten Rechtsakts gemäß der CSRD.  Wäh-

rend die aktuell geltende CSRD sogenannte sektorspezifische Standards vorsieht, sollen diese nun kom-

plett gestrichen werden. Während die aktuell geltende CSRD sogenannte sektorspezifische Standards vor-

sieht, sollen diese nun komplett gestrichen werden.  

Für nicht-berichtspflichtige Unternehmen schlägt die Kommission den Erlass eines delegierten Rechtsakts 

mit angemessenen Standards zur freiwilligen Anwendung vor. Grundlage dafür soll der von EFRAG entwi-

ckelte „VSME“-Standard (Voluntary Small and Medium Enterprise-Standard, freiwilliger KMU-Standard) 

sein. 

Weiterhin will die Kommission ihrem Vorschlag zufolge an der geltenden begrenzten Prüfungssicherheit 

festhalten. Die vorgesehene Prüfung, ob die Einführung einer hinreichenden Prüfungssicherheit durchführ-

bar sei, soll gestrichen werden.  

https://commission.europa.eu/publications/omnibus-i_en
https://commission.europa.eu/news/commission-proposes-cut-red-tape-and-simplify-business-environment-2025-02-26_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022L2464
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022L2464
https://finance.ec.europa.eu/news/commission-adopts-european-sustainability-reporting-standards-2023-07-31_en
https://finance.ec.europa.eu/news/commission-adopts-european-sustainability-reporting-standards-2023-07-31_en
https://www.efrag.org/sites/default/files/media/document/2025-03/Commissioner%20Albuquerque%20Letter%20to%20EFRAG%20March%202025.pdf
https://www.efrag.org/en/news-and-calendar/news/eu-commissioner-albuquerque-addresses-efrag-srb-on-esrs-simplification-mandate
https://www.efrag.org/en/projects/voluntary-reporting-standard-for-smes-vsme/concluded
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Taxonomie-Verordnung: Anpassungen an neue Rechtslage und Konsultation  

Bei der Taxonomie-Verordnung (VO) sieht das Omnibus-Paket Klarstellungen bei Anwendungsbereichen 

und Begrifflichkeiten vor. Da es sich dabei um Änderungen an den sogenannten delegierten Rechtsakten, 

also Durchführungsrechtsakte, handelt, hatte die Europäische Kommission im Rahmen der Veröffentli-

chung des Omnibus-Pakets eine entsprechende Konsultation veröffentlicht.  

 

Die geltende Taxonomie-Berichterstattung wird aufgrund ihrer Kopplung an den Geltungsbereich der 

CSRD durch deren Änderung aber auch darüber hinaus angepasst. Somit sollen nur große Unternehmen 

mit mehr als 1.000 Beschäftigten und einem Nettoumsatz von mehr als 450 Mio. Euro ihre Umsatz- und 

Investitionsausgaben-Key Performance Indicators (KPIs) offenlegen müssen. Unternehmen mit mehr als 

1.000 Beschäftigten und einem Nettoumsatz von weniger als 450 Mio. Euro, sollen dies freiwillig „beantra-

gen“ können.  

 

Im Rahmen der Taxonomie sind insbesondere Änderungen des Delegierten Rechtsakts zur Offenlegung 

(Disclosures Delegated Act) sowie zu den Delegierten Rechtsakten mit Bezug auf die klimabezogenen 

Umweltziele 1-2 (Climate Delegated Act) und die Umweltziele 3-6 (Environmental Delegated Act) vorge-

sehen. Zu letzteren fand eine Konsultation statt, die am 26. März 2025 endete. 

In dem delegierten Rechtsakten zur Taxonomie werden folgende Änderungen vorgeschlagen: 

 

• Eine Vereinfachung der Reporting-Vorlagen;  

• eine Ausnahme von der Prüfung auf Taxonomiefähigkeit und -konformität für wirtschaftlich unwe-

sentliche Tätigkeiten (<10% der kumulierten anrechenbaren Einnahmen, Investitionsausgaben 

oder Betriebsausgaben; 

• die Green Asset Ratio für Banken würde angepasst, sodass Unternehmen außerhalb der CSRD 

nicht mehr im Nenner berücksichtigt werden müssen; 

• zur Vereinfachung der „Do No Significant Harm“ (DNSH)-Kriterien wurden zwei alternative Optio-

nen vorgeschlagen, insbesondere zur Kontrolle der Verwendung und Präsenz chemischer Stoffe. 

Dies betrifft vor allem die Umweltziele Umweltverschmutzungsvermeidung und Kreislaufwirtschaft. 

Der delegierte Rechtsakt soll im zweiten Quartal 2025 angenommen und bedarf nicht der Zustimmung des 

Europäischen Parlaments und des Rats der EU. Diese können den Rechtsakt allerdings durch ihren Ein-

spruch verhindern. 

 

CSDDD: Sorgfaltspflichten verschoben und gestrafft 

Auch die europäische Lieferketten-Sorgfaltspflichten-Richtlinie (Corporate Sustainability Due Diligence Di-

rective (CSDDD)) soll vereinfacht werden. Die Einführung der Sorgfaltspflichten würde sich laut Vorschlag 

der Kommission um ein Jahr auf 2028 verschieben. 

Zudem sollen Unternehmen künftig nur noch für ihre direkten Geschäftspartner (Tier-1-Lieferanten) ver-

antwortlich sein – die Prüfung entlang der gesamten Lieferkette, wie ursprünglich vorgesehen, würde ent-

fallen. Dies soll den Aufwand für die Umsetzung deutlich reduzieren, gerade für kleinere und mittlere Un-

ternehmen. 

 

CBAM: CO₂-Ausgleich nur für größere Importeure 

Auch der CO2-Grenzausgleich-Mechanismus (Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)), der einen 

CO₂-Ausgleich für bestimmte Importgüter vorsieht, soll angepasst werden. Künftig soll die Regelung nur 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj?locale=de
https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/financial-services-legislation/implementing-and-delegated-acts/taxonomy-regulation_en
https://commission.europa.eu/business-economy-euro/doing-business-eu/sustainability-due-diligence-responsible-business/corporate-sustainability-due-diligence_en
https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en


 
 

APRIL 2025 

THEMA DES MONATS 

 

 

 

 

4 

noch für Importe gelten, die ein Volumen von mehr als 50 Tonnen pro Jahr überschreiten. Dies würde laut 

Schätzungen etwa 90 % der Importeure von der CBAM-Berichtspflicht befreien. 

 

Die Vorschläge wurden zur weiteren Beratung an Rat und EP überwiesen.  

 

Teil des Omnibus-Pakets ist außerdem ein separater Richtlinienentwurf, der bis spätestens 31. Dezember 

2025 umgesetzt werden soll. Mit diesem Vorschlag (der sogenannten „Stop-the-Clock“-Richtlinie) werden 

der Geltungsbeginn bestimmter Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung und die Sorgfalts-

pflichten von Unternehmen sowie die Frist für die Umsetzung der Bestimmungen zur Sorgfaltspflicht ver-

schoben. Der Rat der Europäischen Union hat sich bereits am 26. März 2025 auf eine Annahme verstän-

digt. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments haben am 1. April 2025 für ein beschleunigtes Ver-

fahren des Vorschlags gestimmt. Die finale Abstimmung im Plenum des Europäischen Parlaments ist für 

den 3. April 2025 in Straßburg vorgesehen. Die Abgeordneten werden dann darüber entscheiden, ob die 

neuen Anforderungen an Nachhaltigkeits- und Sorgfaltspflichten verschoben werden. (zia, gdw, vdp) 

 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2025/03/26/simplification-council-agrees-position-on-the-stop-the-clock-mechanism-to-enhance-eu-competitiveness/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2025/03/26/simplification-council-agrees-position-on-the-stop-the-clock-mechanism-to-enhance-eu-competitiveness/
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AKTU ELLES AU S POLITIK UND  GESETZGEBUNG  

EU-Konsultation zum Entwurf des Beihilferah-

mens für den Clean Industry Deal 

Die Europäische Kommission hat am 11. März 2025 

eine Konsultation zu ihrem am 26. Februar 2025 vor-

gelegten Entwurf für einen neuen Beihilferahmen für 

den Clean Industrial Deal eingeleitet. 

Der künftige Beihilferahmen soll den bestehenden 

befristeten Rahmen zur Krisenbewältigung und zur 

Gestaltung des Wandels ersetzen und bis zum 31. 

Dezember 2030 gelten. Auf diese Weise soll ein vor-

hersehbarer Rechtsrahmen geschaffen werden, der 

der nächsten Kommission ausreichend Zeit gibt, 

seine Auswirkungen und die Notwendigkeit seiner 

Weiterentwicklung zu bewerten. 

Der künftige Rechtsrahmen wird die Bedingungen 

festlegen, unter denen staatliche Beihilfen zur För-

derung privater Investitionen in saubere Technolo-

gien als mit dem Binnenmarkt vereinbar angesehen 

werden. Die Kommission fordert die Mitgliedstaaten 

auf, entsprechende Beihilferegelungen einzuführen. 

Im Entwurf sind vier Arten von Beihilfemaßnahmen 

vorgesehen:  

 

(1) Maßnahmen zur Beschleunigung der Ein-

führung und Speicherung erneuerbarer 

Energien und zur Förderung des Einsatzes 

weniger ausgereifter Technologien wie er-

neuerbarem Wasserstoff;  

(2) Maßnahmen zur Dekarbonisierung der In-

dustrie durch Ausschreibungen oder be-

grenzte Direktbeihilfen;  

(3) Maßnahmen zur Gewährleistung ausrei-

chender Produktionskapazitäten für sau-

bere Technologien (z.B. Batterien, Solarpa-

neele, Windkraftanlagen, Wärmepumpen, 

Elektrolyseure und CO2-Abscheidung/-

speicherung) sowie der Versorgung mit we-

sentlichen Komponenten und Rohstoffen 

für die Herstellung dieser Ausrüstungen. Es 

könnten Beihilferegelungen eingeführt wer-

den, um Investitionen bis zu festgelegten 

Obergrenzen zu fördern, wobei höhere 

Grenzen für Fördergebiete gelten. Aber 

auch höhere Beihilfebeträge könnten be-

reitgestellt werden, die dem Niveau der Un-

terstützung in Drittländern entsprechen, um 

Investitionsabwanderung zu verhindern;  

(4) Maßnahmen zur Verringerung der Risiken 

im Zusammenhang mit privaten Investitio-

nen in erneuerbare Energien, industrielle 

Dekarbonisierung, Produktionskapazitäten 

für saubere Technologien sowie bestimmte 

Energieinfrastrukturen. 

Die Annahme des Rahmens ist für Juni 2025 vorge-

sehen. Die öffentliche Konsultation läuft bis zum 25. 

April 2025. (gdw) 

 

Europäische Kommission veröffentlicht Leitli-

nien zur Definition von KI-Systemen 

Nach der Veröffentlichung der Leitlinien zu verbo-

tenen Praktiken im Zusammenhang der künstli-

chen Intelligenz (KI) hat die Europäische Kommis-

sion am 6. Februar 2025 eine weitere Leitlinie zur 

Definition von KI-Systemen veröffentlicht. Dies 

fällt mit dem Inkrafttreten der Definition von KI-Sys-

temen am 2. Februar 2025 zusammen. 

Die Leitlinie soll Anbietern, Marktteilnehmern und 

verschiedenen Interessengruppen dabei helfen fest-

zustellen, ob es sich bei einem System um ein KI-

System im Sinne des im vergangenen Jahr verab-

schiedeten KI-Gesetzes handelt. 

Das Dokument enthält eine Auflistung und Erläute-

rung der in den Artikeln der Verordnung verwende-

ten Rechtsbegriffe sowie der wichtigsten Konzepte, 

Elemente und Bezüge zwischen der Verordnung 

und anderen europäischen Regelungen. Unter an-

derem wird die Definition der expliziten und implizi-

ten Ziele für KI-Systeme erläutert. (gdw) 

 

JRC-Bericht: Umsetzung des EU Green Deal - 

Fortschritte im Hinblick auf die Ziele 

Das Forschungsinstitut der Europäischen Kommis-

sion (Joint Research Centre, JRC) hat am 30. Ja-

nuar 2025 einen Bewertungsbericht über die Umset-

zung des Europäischen Green Deal veröffentlicht.  

Das Dokument gibt einen Überblick über die Fort-

schritte bei der Umsetzung zwischen 2019 und 

https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommission%2Fpresscorner%2Fdetail%2Fde%2Fip_25_652&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C54d93235b3b04215f77308dd615e6fef%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638773780408891208%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Yty69stuK2Th7WPaAHZX3PRkVFftSw5ktiLMScHUW9E%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommission%2Fpresscorner%2Fdetail%2Fde%2Fip_25_652&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C54d93235b3b04215f77308dd615e6fef%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638773780408891208%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Yty69stuK2Th7WPaAHZX3PRkVFftSw5ktiLMScHUW9E%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommission%2Fpresscorner%2Fdetail%2Fde%2Fip_25_652&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C54d93235b3b04215f77308dd615e6fef%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638773780408891208%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Yty69stuK2Th7WPaAHZX3PRkVFftSw5ktiLMScHUW9E%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdigital-strategy.ec.europa.eu%2Fen%2Flibrary%2Fcommission-publishes-guidelines-prohibited-artificial-intelligence-ai-practices-defined-ai-act&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C30f556f96aad49b9b5f008dd478b3644%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638745385407245491%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=V8zuZNRyJyLJog50eWAO7TOZLJ36f8qu20t71%2BG%2B%2Bz8%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdigital-strategy.ec.europa.eu%2Fen%2Flibrary%2Fcommission-publishes-guidelines-prohibited-artificial-intelligence-ai-practices-defined-ai-act&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C30f556f96aad49b9b5f008dd478b3644%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638745385407245491%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=V8zuZNRyJyLJog50eWAO7TOZLJ36f8qu20t71%2BG%2B%2Bz8%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdigital-strategy.ec.europa.eu%2Fen%2Flibrary%2Fcommission-publishes-guidelines-prohibited-artificial-intelligence-ai-practices-defined-ai-act&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C30f556f96aad49b9b5f008dd478b3644%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638745385407245491%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=V8zuZNRyJyLJog50eWAO7TOZLJ36f8qu20t71%2BG%2B%2Bz8%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdigital-strategy.ec.europa.eu%2Fen%2Flibrary%2Fcommission-publishes-guidelines-ai-system-definition-facilitate-first-ai-acts-rules-application&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C30f556f96aad49b9b5f008dd478b3644%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638745385407264031%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=6vOPjDiGkAYpmw47lXNsKWmHaz%2Fy1nRDkDfC%2B%2BiF90s%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdigital-strategy.ec.europa.eu%2Fen%2Flibrary%2Fcommission-publishes-guidelines-ai-system-definition-facilitate-first-ai-acts-rules-application&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C30f556f96aad49b9b5f008dd478b3644%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638745385407264031%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=6vOPjDiGkAYpmw47lXNsKWmHaz%2Fy1nRDkDfC%2B%2BiF90s%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublications.jrc.ec.europa.eu%2Frepository%2Fhandle%2FJRC140372&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7Cefc3eb5c31074df5c80808dd4c206873%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638750424243326983%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=sT%2FZBo%2BW1hkWcDMyVSTz%2FhhMOgeMp0B5LvnIaAm8dt8%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublications.jrc.ec.europa.eu%2Frepository%2Fhandle%2FJRC140372&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7Cefc3eb5c31074df5c80808dd4c206873%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638750424243326983%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=sT%2FZBo%2BW1hkWcDMyVSTz%2FhhMOgeMp0B5LvnIaAm8dt8%3D&reserved=0
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2024. Es stützt sich auf 154 quantifizierbare Ziele 

aus 44 politischen Dokumenten in Schlüsselberei-

chen wie Klima, Energie, Kreislaufwirtschaft, Ver-

kehr, Landwirtschaft und Lebensmittel, Ökosysteme 

und Biodiversität, Wasser, Boden und Luftver-

schmutzung. 

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass bisher viel 

erreicht wurde, die Fortschritte in vielen Bereichen 

jedoch beschleunigt werden müssen. Bis Mitte 2024 

sind 32 der 154 Ziele auf dem richtigen Weg, bei 64 

müssen die Fortschritte beschleunigt werden, um 

die Ziele zu erreichen. Bei 15 sind keine Fortschritte 

oder sogar Rückschritte zu verzeichnen. Für weitere 

43 Ziele liegen noch keine Daten vor.  

Die Studie befasst sich mit folgenden sieben The-

men:   

(1) Ehrgeizige Klimaziele;  

(2) Saubere, erschwingliche und sichere Energie 

(einschließlich energie- und ressourceneffizi-

entes Bauen und Sanieren);  

(3) Industriestrategie für eine saubere und kreis-

lauforientierte Wirtschaft;  

(4) Nachhaltige und intelligente Mobilität;  

(5) Ökologisierung der Gemeinsamen Agrarpoli-

tik und der Strategie „Vom Erzeuger zum Ver-

braucher“;  

(6) Erhaltung und Schutz der biologischen Viel-

falt;  

(7) „Nullverschmutzung“ für eine giftfreie Umwelt. 

In Bezug auf die Energieeffizienzziele im Gebäude-

sektor stellt das JRC fest, dass der Referenzwert für 

den Energieverbrauch für Raumheizung und -küh-

lung in Gebäuden im Jahr 2015 bei 234 Mio. t RÖE 

(Tonne(n) Rohöleinheiten, t RÖE) lag. Bis 2021 soll 

der Verbrauch auf 247,2 Mio. t RÖE angestiegen 

sein, was einem Anstieg von 5,6 % gegenüber 2015 

entspricht. Obwohl die Daten für 2022 noch nicht 

vorliegen, geht eine Schätzung auf der Grundlage 

des durchschnittlichen Anteils der Jahre 2015-2021 

davon aus, dass der Endenergieverbrauch für 

Raumheizung und -kühlung in Gebäuden im Jahr 

2022 bei 228 Mio. t RÖE liegen wird. Dies entspricht 

einem Rückgang von 1,3 % gegenüber 2015. 

Hinsichtlich des Ziels, die Treibhausgasemissionen 

bis 2030 um 60 % gegenüber 2015 zu reduzieren, 

konnte das European Climate Neutral Observatory 

zeigen, dass zwischen 2016 und 2021 ein Fortschritt 

von 5 MtCO2e erzielt wurde. Um das Ziel zu errei-

chen, muss die erforderliche jährliche Veränderung 

zwischen 2021 und 2030 7,5-mal schneller sein als 

der bisherige Fortschritt. Die Emissionen aus Ge-

bäuden, die durch Fernheizung mit fossilen Brenn-

stoffen, elektrische Heizung und die Nutzung von 

Strom für Wärmepumpen verursacht werden, fallen 

unter das EU-Emissionshandelssystem, während 

die übrigen Emissionen unter die Effort Sharing Re-

gulation (ESR) fallen. 

So lautet eine der Kernbotschaften im Energiebe-

reich, dass mit der Überarbeitung der Energieeffi-

zienzrichtlinie das Prinzip „Energieeffizienz an erster 

Stelle“ als Grundprinzip der EU-Energiepolitik fest-

geschrieben wurde.  Die EU-Länder müssen die 

Energieeffizienz bei allen relevanten politischen Ent-

scheidungen und wichtigen Investitionsentscheidun-

gen im Energie- und Nichtenergiesektor berücksich-

tigen. 

Dieser Bericht ist nur ein erster Schritt. Das JRC 

plant eine Folgestudie, die einen umfassenderen 

Überblick über die politischen Ziele des Green Deal 

geben soll, mit Schwerpunkt auf Umsetzungshinder-

nissen und potenziellen Beschleunigern, um einen 

besseren Überblick über den Stand des Grünen 

Wandels in der EU zu erhalten. (gdw) 

 

EPBD: Europäische Kommission leitet Vertrags-

verletzungsverfahren gegen Deutschland ein  

Am 27. März 2025 hat die Europäische Kommission 

bekanntgegeben, dass sie mehrere Vertragsverlet-

zungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet hat. 

Grund dafür ist die nicht-fristgerechte Umsetzung 

mehrerer EU-Vorschriften. Dazu zählt u. a. die 

Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Ge-

bäuden (EPBD). Die EPBD zielt darauf ab, die De-

karbonisierung des europäischen Gebäudebe-

stands bis 2050 voranzubringen. Teil der Richtlinie 

ist die Vorschrift, dass Mitgliedstaaten spätestens 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj/deu
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj/deu
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seit 1.Januar 2025 keine finanziellen Anreize mehr 

für die Installation neuer eigenständiger Heizkessel, 

die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, leis-

ten dürfen. Frist zur Umsetzung der gesamten Richt-

linie ist der 29. Mai 2026. Die nun betroffene Vor-

schrift war jedoch bereits früher umzusetzen. Insge-

samt haben neun Mitgliedstaaten nicht fristgerecht 

die vollständige Umsetzung von Artikel 17 Absatz 15 

notifiziert. Aus diesem Grund hat die Kommission 

ihnen nun entsprechende Aufforderungsschreiben 

übermittelt.  

Zusätzlich rügt die Kommission die nicht vollstän-

dige Umsetzung der neuen Vorschriften zur Strom-

marktgestaltung. Diese zielen darauf ab, die Strom-

preise zu stabilisieren und die Abhängigkeit von fos-

silen Brennstoffen zu reduzieren. Deutschland hat 

es versäumt, die entsprechenden Bestimmungen 

der Änderungsrichtlinie (EU) 2024/1711 fristgerecht 

in nationales Recht zu überführen. 

Die adressierten Mitgliedstaaten müssen nun inner-

halb von zwei Monaten darauf reagieren, die Umset-

zung der Vorschrift abschließen und der Kommis-

sion die getroffenen Maßnahmen mitteilen. Andern-

falls kann die Kommission beschließen, als nächs-

ten Schritt begründete Stellungnahmen an sie ein-

zufordern und kann gegebenenfalls den Europäi-

schen Gerichtshof einschalten. (zia) 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401711
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STADTENTWIC KLUN G UND  RAUM ORDNUNG 

Launch des Europäische Stadtforums: Städte-

politik im Fokus der EU 

Auf Initiative der Mitglieder des Parlaments, Marcos 

Ros Sempere (S&D), Nikolina Brnjac (EPP), Gordan 

Bosanac (Die Grünen/EFA) und Fabienne Keller 

(RENEW) fand am 18. März 2025 das Auftakttreffen 

des Europäischen Stadtforums (European Urban 

Forum, EUF) statt. Ziel des neuen Forums ist es, 

eine informelle Plattform für den politischen Aus-

tausch zu städtischen Themen zu schaffen und 

ihnen mehr Gewicht in der europäischen Politik zu 

verleihen. Damit knüpft das EUF an die 15-jährige 

Arbeit der URBAN Intergroup.  

Neben zahlreichen Expertinnen und Experten aus 

der Praxis, nahmen auch Teresa Ribera, Exekutive 

Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für 

einen sauberen, gerechten und wettbewerbsfähigen 

Übergang und Raffaele Fitto, Vizepräsident der Eu-

ropäischen Kommission für Kohäsion, teil. Beide be-

tonten die wachsende Anerkennung städtischer 

Themen, insbesondere des bezahlbaren Wohn-

raums, auf höchster politischer Ebene.   

Das Forum soll Städte und Regionen bei der Wah-

rung ihrer Interessen unterstützen und Akteure wie 

Behörden, Städteverbände, Fachleute aus Planung 

und Architektur sowie Bürgerinnen und Bürger ver-

netzen, um nachhaltige und zukunftsfähige urbane 

Räume zu gestalten. Hierbei sollen zentrale Frage-

stellungen der Stadtentwicklung diskutiert werden, 

darunter nachhaltige Mobilität, steigende Wohnkos-

ten und die Gestaltung hochwertiger öffentlicher 

Räume. 

Bis zu sechs Diskussionsrunden pro Jahr sind ge-

plant. Die erste findet am 8. April 2025 gemeinsam 

mit UN-Habitat zum Thema leistbares Wohnen in 

Städten statt.  

Weitere Informationen zum Forum und seinen Akti-

vitäten sind über die Webseite, Instagram sowie Lin-

kedIn verfügbar. (dv)  

 

Fachveranstaltung zur energetischen Sanierung 

für bezahlbaren Wohnraum in Europa im Aus-

schuss der Regionen 

Ende März 2025 fand im Europäischen Ausschuss 

der Regionen (AdR) in Brüssel eine Fachveranstal-

tung zum Thema „Energetische Sanierung für be-

zahlbaren Wohnraum in Europa: Lokale Initiativen 

unterstützen und von ihnen lernen“ statt. Organisiert 

wurde sie vom Deutsch-Französischen Zukunfts-

werk und u.a. durch das Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung (BMBF) gefördert. Die Veran-

staltung brachte Fachleute aus Politik, Verwaltung, 

Wissenschaft und Praxis zusammen, um zu disku-

tieren, wie die EU-Politik gezielt lokale Initiativen 

stärken und von deren Erfahrungen profitieren kann, 

um wirksame Strategien zur energetischen Sanie-

rung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums vo-

ranzutreiben. Im Rahmen der Veranstaltung wurden 

mehrere Praxisbeispiele vorgestellt, die innovative 

Ansätze in der energetischen Sanierung verdeutli-

chen, unter anderem ein integriertes Quartiersent-

wicklungsprojekt im Chemnitzer Stadtteil Brühl, bei 

dem durch die Kombination aus energetischer Sa-

nierung und sozialer Aufwertung ehemals leerste-

hende Gründerzeitgebäude revitalisiert und über ein 

innovatives Niedertemperatur-Wärmenetz (LowEx) 

versorgt wurden – unterstützt durch das Förderpro-

gramm KfW 432. Die Veranstaltung und die vorge-

stellten Beispiele basieren auf dem aktuellen Ar-

beitsprogramm des Deutsch-Französischen Zu-

kunftswerks zur kommunalen Energiewende sowie 

auf einigen kürzlich veröffentlichten politischen 

Handlungsempfehlungen. Diese Empfehlungen 

konzentrieren sich insbesondere auf die Rolle der 

Kommunen in der Energiewende und betonen die 

Bedeutung einer sozial- und klimagerechten ener-

getischen Sanierung. Sie fordern unter anderem, die 

Finanzierung der kommunalen Wärmewende zu er-

leichtern, die Kompetenzen kommunaler Akteure 

und ihrer Partner zu stärken und sozial ausgewo-

gene Sanierungskonzepte gezielt zu fördern. 

Das vollständige Empfehlungspapier mit Analysen 

und Maßnahmenvorschlägen finden Sie hier. (dv)   

http://www.urbanforum.eu/
https://www.instagram.com/urbanforum_eu/
https://www.linkedin.com/company/european-urban-forum/posts/?feedView=all
https://www.linkedin.com/company/european-urban-forum/posts/?feedView=all
https://df-zukunftswerk.eu/verlaesslich-und-dynamisch-starke-instrumente-fuer-die-energie-und-waermewende-vor-ort
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WOHNUNGS-  UND IMM OBILIENWIRTSCHAFT  

EIB – Investitionsplattform für bezahlbares und 

nachhaltiges Wohnen 

Dan Jørgensen, Kommissar für Energie und Woh-

nungswesen, und Nadia Calviño, Präsidentin der 

EIB, stellten auf dem EIB-Forum am 6. März 2025 in 

Luxemburg die Grundlagen der europäischen Inves-

titionsplattform für bezahlbares und nachhaltiges 

Wohnen vor.  

Jørgensen kündigte an, dass in Kürze ein Konsulta-

tionsprozess eingeleitet werde, um die wichtigsten 

Prioritäten im Wohnungsbau zu ermitteln. Einige Pri-

oritäten seien bereits klar: 

- Modernisierung des Bausektors; 

- Überprüfung und Beschleunigung der Pla-

nungs- und Baugenehmigungsvorschriften; 

- Nutzung leerstehender Gebäude;  

- Bewertung von Kurzzeitvermietungen und 

Spekulation;  

- Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen. 

Zusammen mit der Europäischen Kommission und 

der Task Force Housing und nationalen Förderban-

ken möchte die EIB das Angebot an bezahlbarem 

und nachhaltigem Wohnraum in der EU erhöhen. 

Dabei soll die Unterstützung der EIB diversifiziert 

und auf die gesamte Wertschöpfungskette des Woh-

nungsbaus ausgeweitet werden. Konkret stützt sich 

der Ansatz auf vier Säulen: 

(1) Partnerschaften mit der Europäischen Kom-

mission und den nationalen Förderbanken, 

um den Zugang zu Finanzmitteln zu erleich-

tern;  

(2) Ausweitung des regionalen Geltungsbe-

reichs mit Schwerpunkt auf EU-Länder, in 

denen der Wohnungssektor weniger entwi-

ckelt ist und ein hoher Bedarf besteht;  

(3) Öffnung für andere Arten von Wohnungs-

bauprojekten - von Innovationen im Bauwe-

sen über Immobilienentwicklung bis hin zu 

Wohneigentum - mit politischen Garantien;  

(4) Erweiterung des Adressatenkreises auf pri-

vate, gewinnorientierte Projektträger. 

Darüber hinaus kündigte die EIB den Start eines Ak-

tionsplans für den Wohnungsbau an. Dazu gehört 

ein One-Stop-Shop, der Beratung und Finanzierun-

gen für Innovationen im Bausektor, den Bau von be-

zahlbaren Wohnungen sowie Investitionen in Ener-

gieeffizienz und die Renovierung des Wohnungsbe-

standes in ganz Europa bietet. 

Insgesamt sind in den nächsten zwei Jahren rund 

zehn Milliarden Euro für Investitionen vorgesehen. 

Diese sollen als Hebel wirken und sollen zusammen 

mit privatem Kapital insgesamt 35 Milliarden Euro 

mobilisieren. 

Des Weiteren haben die EIB-Gouverneure am 21. 

Juni 2024 einstimmig beschlossen, die Grenze des 

gesamten nominalen Engagements der EIB-Gruppe 

von 250 % auf 290 % anzuheben. Am 11. März 2025 

bestätigten die Vertreter der Mitgliedstaaten als An-

teilseigner der Bank diese Entscheidung und be-

schlossenen eine Änderung der Satzung, nach der 

das Verhältnis der vergebenen Darlehen und Bürg-

schaften zu den Eigenmitteln künftig durch einen 

einstimmigen Beschluss des Rates der Gouver-

neure festgelegt werden kann. (gdw, zia)  

 

EP-Sonderausschuss zur Wohnraumkrise mit 

Dan Jørgensen 

Am 3. März 2025 war der Kommissar für Energie 

und Wohnungswesen Dan Jørgensen mit dem Son-

derausschuss des Europäischen Parlaments (EP) 

zur Wohnraumkrise für einen Meinungsaustausch 

zusammengekommen, um die aktuellen Pläne der 

Europäischen Kommission zur Bewältigung der an-

haltenden Wohnungskrise in ganz Europa zu erör-

tern.  

Die Diskussion konzentrierte sich auf die Herausfor-

derungen rund um Wohnraummangel und steigende 

Wohnkosten, die zunehmend auch die Mittelschicht 

in Europa betreffen. Parlamentarier betonten die 

Rolle von Kurzzeitvermietungen bei der Verschär-

fung der Wohnungsknappheit und forderten Maß-

nahmen wie Mietobergrenzen, stärkeren Mieter-

schutz, mehr Transparenz bei Investitionen sowie 

neue Finanzinstrumente zur Förderung bezahlbaren 

Wohnraums. 

https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eib.org%2Fen%2Fpress%2Fall%2F2025-123-eib-group-and-european-commission-lay-foundations-for-a-new-pan-european-investment-platform-for-affordable-and-sustainable-housing&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7Ce1c19ff753564800b0c808dd60b9cd2f%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638773073300077494%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=TTgBhqZ4IED2Ol639flbXPIxxATT25l2oWUQTJSPmMM%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eib.org%2Fde%2Fprojects%2Ftopics%2Fsustainable-cities-regions%2Furban-development%2Faffordable-and-sustainable-housing&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7Ce1c19ff753564800b0c808dd60b9cd2f%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638773073300104294%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=sfKHY7eQQZCu%2FJMxT0s4HJ0FyJAYm55lAs1KLehGquE%3D&reserved=0
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Gleichzeitig wurde betont, dass Umwelt- und Ener-

gieeffizienzvorschriften nicht zu erhöhten Wohnkos-

ten führen dürfen. Viele Mitgliedstaaten forderten 

mehr Flexibilität und Zusammenarbeit, sahen aber 

das Subsidiaritätsprinzip als Herausforderung. Die 

Notwendigkeit beschleunigter Genehmigungsver-

fahren sowie der Austausch bewährter Verfahren 

wurde hervorgehoben. 

EU-Kommissar Dan Jørgensen schilderte die wach-

sende Dimension der Krise: Mieten sind in den letz-

ten 15 Jahren real um 25 %, Immobilienpreise um 

50 % gestiegen. 10 % der EU-Bevölkerung gaben 

2023 über 40 % ihres Einkommens für Wohnkosten 

aus. Fast 900.000 Menschen in Europa sind derzeit 

obdachlos. Er betonte den Ernst der Lage, insbe-

sondere wenn systemrelevante Berufsgruppen wie 

Pflegekräfte oder Lehrer sich das Wohnen in den 

Städten, in denen sie tätig sind, nicht mehr leisten 

können. 

Zwar liege die Hauptverantwortung bei den Mitglied-

staaten und lokalen Behörden, doch betonte 

Jørgensen die wichtige Rolle der EU. Die Kommis-

sion habe bereits 21,3 Milliarden Euro aus der Auf-

bau- und Resilienzfazilität (RRF) für den Wohnungs-

bau bereitgestellt und plane eine Verdopplung der 

kohäsionspolitischen Investitionen. Zudem solle 

eine EU-weite Investitionsplattform gemeinsam mit 

der Europäischen Investitionsbank geschaffen wer-

den. 

Kurzzeitvermietungen, so Jørgensen, hätten zwar 

wirtschaftliche Vorteile, könnten aber den Woh-

nungsmarkt belasten. Eine neue EU-Verordnung, 

die 2024 angenommen wurde, soll für mehr Trans-

parenz sorgen. Weitere Maßnahmen wie effizien-

tere Bauprozesse, Innovationsförderung und Abbau 

von Barrieren für Dienstleistungen werden ange-

strebt. Eine neue Task Force innerhalb der Kommis-

sion arbeitet bereits am ersten umfassenden EU-

Plan für bezahlbaren Wohnraum. 

In der anschließenden Diskussion führten die Abge-

ordneten u.a. aus, 

- dass der derzeitige Rahmen, der Baupro-

dukte, staatliche Beihilfen, Umweltstandards 

und das öffentliche Beschaffungswesen ab-

deckt, oft zu Verzögerungen führt und die 

Kosten erhöht; 

- dass das Problem der Kurzzeitvermietungen 

für die Wohnraumversorgung in den Städten 

und mögliche Vertragsverletzungsverfahren 

seitens der Kommission gegen mehrere 

Städte, die versucht haben, die Kurzzeitver-

mietung einzuschränken, widersprüchlich 

seien 

- eine generelle Mehrwertsteuerbefreiung für 

alle baubezogenen Aktivitäten sinnvoll sein 

könnte. (gdw) 

EUG-Urteil zur Begrenzung der Maklerprovision 

Am 27. Februar 2025 verkündete der Gerichtshof 

der Europäischen Union sein Urteil zur Prüfung ei-

nes slowenischen Gesetzes über Maklerdienstleis-

tungen, in dem das Gericht entschied, dass eine Be-

grenzung der Maklerprovision auf 4 % des Verkaufs- 

oder Mietpreises unionsrechtskonform sei.  

Allerdings „darf diese Gesetzgebung nicht über das 

hinausgehen, was zur Erreichung der damit verfolg-

ten Ziele erforderlich ist“, so das Gericht. 

Das Gericht reagierte damit auf eine Anfrage des 

slowenischen Verfassungsgerichts bezüglich der 

Verfassungsmäßigkeit eines nationalen Gesetzes, 

das die Provision für diese Dienstleistungen beim 

Kauf, Verkauf oder der Vermietung einer Immobilie 

deckelt und festlegt, dass die Provision beim Kauf 

oder Verkauf 4 % des Vertragspreises nicht über-

schreiten darf. 

Nach diesem Gesetz ist ein Vermittlungsvertrag, der 

diese Obergrenze nicht einhält, null und nichtig. 

Das Ersuchen des slowenischen Gerichts um eine 

Vorabentscheidung betraf die Auslegung von Artikel 

15 der Richtlinie über Dienstleistungen im Binnen-

markt (EG/ 2006/123). 

Der Fall wurde von AEON nepremičnine e.a. und 

STAN nepremičnine, die Immobilienvermittlungs-

dienste anbieten, sowie vom Nationalrat der Repub-

lik Slowenien vorgebracht. 

https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcuria.europa.eu%2Fjuris%2Fdocument%2Fdocument.jsf%3Bjsessionid%3DDFE8120FBB5382CF7149977BC15D75E3%3Ftext%3D%26docid%3D295848%26pageIndex%3D0%26doclang%3DDE%26mode%3Dreq%26dir%3D%26occ%3Dfirst%26part%3D1%26cid%3D16179940&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C1dfb02d4815f4857f1ff08dd57d883ef%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638763309621847022%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=PYaSnjaTU6YZvBim%2BxcLcclp1UbwQvHSwHKYnNrqAIY%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcuria.europa.eu%2Fjuris%2Fdocument%2Fdocument.jsf%3Bjsessionid%3DDFE8120FBB5382CF7149977BC15D75E3%3Ftext%3D%26docid%3D295848%26pageIndex%3D0%26doclang%3DDE%26mode%3Dreq%26dir%3D%26occ%3Dfirst%26part%3D1%26cid%3D16179940&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C1dfb02d4815f4857f1ff08dd57d883ef%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638763309621847022%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=PYaSnjaTU6YZvBim%2BxcLcclp1UbwQvHSwHKYnNrqAIY%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcuria.europa.eu%2Fjuris%2Fdocument%2Fdocument.jsf%3Bjsessionid%3DDFE8120FBB5382CF7149977BC15D75E3%3Ftext%3D%26docid%3D295848%26pageIndex%3D0%26doclang%3DDE%26mode%3Dreq%26dir%3D%26occ%3Dfirst%26part%3D1%26cid%3D16179940&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C1dfb02d4815f4857f1ff08dd57d883ef%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C638763309621847022%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=PYaSnjaTU6YZvBim%2BxcLcclp1UbwQvHSwHKYnNrqAIY%3D&reserved=0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex:32006L0123
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Die Zweifel des slowenischen Gerichts beziehen 

sich insbesondere auf die Obergrenze für Vermitt-

lungsleistungen für Einfamilienhäuser, Wohnungen 

oder Wohneinheiten, die von einer natürlichen Per-

son gekauft oder gemietet werden. 

Der Gerichtshof weist darauf hin, dass eine Maß-

nahme wie die im slowenischen Gesetz vorgese-

hene akzeptiert werden kann, wenn sie „nicht diskri-

minierend ist, (...) durch einen zwingenden Grund 

des Allgemeininteresses gerechtfertigt ist und [ver-

hältnismäßig ist]“. 

Ferner ist der Gerichtshof der Ansicht, dass die Be-

dingung der Nichtdiskriminierung erfüllt ist, da die 

Begrenzung der Provisionen unabhängig von der 

Staatsangehörigkeit oder dem Standort des einge-

tragenen Sitzes des Immobilienunternehmens gilt.  

„Die Provisionsobergrenze (...) ist nicht diskriminie-

rend, da diese Obergrenze unabhängig vom Stand-

ort des eingetragenen Sitzes des betreffenden Im-

mobilienunternehmens gilt. [Was die Rechtfertigung 

betrifft,] scheint die Obergrenze geeignet, die Zu-

gänglichkeit angemessenen Wohnraums zu er-

schwinglichen Preisen zu fördern, [da] sich die Höhe 

der Provision (...) wahrscheinlich im Verkaufspreis 

oder in der Miete widerspiegelt“, fasst das Gericht 

zusammen. 

Dies ist besonders wichtig für „schutzbedürftige Per-

sonen, insbesondere junge Menschen und insbe-

sondere Studenten, sowie für ältere Menschen. 

[Diese Maßnahme kann auch] Verbraucher im Hin-

blick auf Preistransparenz und den Mangel an ver-

fügbarem Wohnraum schützen“. (gdw) 
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FINANZM ÄRKTE UND  FINANZIER UNGSFRAGEN  

Spar- und Investitionsunion: Kommission stellt 

Strategie vor 

Am 19. März 2025 stellte die Europäische Kommis-

sion ihre Strategie der Spar- und Investitionsunion 

(SIU) vor, eine Initiative, die darauf abzielt, den Zu-

gang zu den Kapitalmärkten zu erweitern und den 

Unternehmen diversifiziertere Finanzierungsmög-

lichkeiten zu bieten. Die vorgeschlagenen Maßnah-

men sollen das Wirtschaftswachstum und die Wett-

bewerbsfähigkeit stärken, indem die Mobilisierung 

von Ressourcen für strategische Sektoren erleich-

tert wird. Die SIU ist Teil eines größeren Rahmens 

von Strategien, die in den letzten Jahren entwickelt 

wurden, um die Finanzintegration innerhalb der EU 

zu vertiefen. So ergänzt sie die Kapitalmarktunion 

und die Bankenunion, zwei Projekte, die den Zu-

gang zu Finanzmitteln und die Stabilität des europä-

ischen Finanzsystems verbessern sollen.  

Die Bürgerinnen und Bürger der EU verfügen der 

Kommission zufolge über ein signifikantes Volumen 

an Ersparnissen, die bei Bankinstituten angelegt 

sind, und nur begrenzte Renditen generierten. Des-

halb zielt die Kommission mit ihrer Strategie darauf 

ab, die Diversifizierung der finanziellen Ressourcen 

zu fördern und den Zugang zu Anlageprodukten zu 

erleichtern.  

Um Herausforderungen wie den ökologischen Wan-

del, die Digitalisierung und die neue geopolitische 

Dynamik zu bewältigen, müsste die EU laut Bericht 

des früheren EZB-Präsidenten Mario Draghi bis 

2030 jährlich 800 Milliarden Euro zusätzliches Kapi-

tal mobilisieren. In diesem Zusammenhang ist die 

SIU als Instrument zur Erleichterung des Kapitalflus-

ses an innovative Unternehmen und KMU gedacht, 

deren Zugang zu Bankkrediten begrenzt ist.  

 

Vier Säulen der Strategie 

Die SIU-Strategie gliedert sich in vier Hauptaktions-

bereiche.  

(1) Verbesserung des Zugangs zu Anlagemög-

lichkeiten: Derzeit konzentrieren sich die Er-

sparnisse auf Bankeinlagen, die ein sicheres 

und leicht zugängliches Instrument seien, aber 

nur begrenzte Möglichkeiten biöen, langfris-

tige Renditen zu erzielen. Daher schlägt die 

Europäische Kommission vor, Maßnahmen zu 

entwickeln, die Investitionen auf den Kapital-

märkten erleichtern. 

(2) Investitionen und Finanzierung: Die Verfüg-

barkeit von Kapital für Unternehmen in ver-

schiedenen Sektoren soll ausgeweitet werden, 

wobei besondere Aufmerksamkeit den KMU 

gilt. In diesem Zusammenhang sollen Investi-

tionen in strategisch wichtige Bereiche wie In-

novation, Dekarbonisierung und Sicherheit ge-

fördert werden. 

(3) Fragmentierung der EU-Finanzmärkte: Die 

Strategie sieht die Beseitigung von Hindernis-

sen für die grenzüberschreitende Marktinfra-

strukturen und Vermögensverwaltung vor, um 

die Integration des Finanzsektors auf europäi-

scher Ebene zu erleichtern. 

(4) Marktaufsicht: Die Europäische Kommission 

schlägt vor, die Harmonisierung der Finanz-

marktregeln zu verstärken, damit die in ver-

schiedenen Ländern tätigen Unternehmen und 

Einrichtungen gleichbehandelt werden. Dazu 

sollen die Instrumente verbessert und eine 

mögliche Neuaufteilung der Zuständigkeiten 

zwischen den nationalen Behörden und den 

europäischen Institutionen geprüft werden. 

Die Kommission wird die in der SIU-Strategie ent-

haltenen Maßnahmen durch verschiedene Initiati-

ven weiterentwickeln, die in den kommenden Jahren 

schrittweise umgesetzt werden sollen. (zia)  

 

EZB-Papier zu Greenwashing veröffentlicht 

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am 14. März 

2025 ihr neues Papier mit dem Titel "Different 

Shades of Green: EU Corporate Disclosure Rules 

and their Effectiveness in Limiting Greenwashing" 

veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie ef-

fektiv die aktuellen EU-Vorschriften zur Nachhaltig-

keitsberichterstattung –insbesondere die Nachhal-

tigkeitsberichterstattungs-Richtlinie (Corporate 

Sustainability Reporting Directive, CSRD), die EU-

Lieferketten-Richtlinie 

(Corporate Sustainability Due Diligence Directive, 

CSDDD) sowie die EU-Taxonomie-Verordnung – 

https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/savings-and-investments-union_en
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/capital-markets-union-explained/
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/banking-union/
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dazu beitragen, Greenwashing zu verhindern. Der 

vollständige Bericht ist hier abrufbar. 

Greenwashing, also die bewusste Täuschung über 

die tatsächliche Nachhaltigkeitsleistung von Unter-

nehmen der EZB zufolge ein ernsthaftes Risiko für 

den Finanzmarkt und die grüne Transformation dar. 

Der EU-Rechtsrahmen verpflichtet Unternehmen 

dazu, präzise und vergleichbare Nachhaltigkeitsda-

ten offenzulegen, die für Investoren und andere Sta-

keholder von entscheidender Bedeutung sind. 

Gleichzeitig sind präzise Daten auch für die EZB 

selbst unerlässlich, um Klimarisiken – sowohl physi-

sche Risiken als auch Transitionsrisiken – korrekt in 

ihre geldpolitischen Entscheidungen zu integrieren. 

Das EZB-Papier betont außerdem, dass zukünftige 

Regulierungen zur Bekämpfung von Greenwashing 

auf dem bestehenden EU-Rahmenwerk für Nach-

haltigkeitsberichterstattung aufbauen sollten. (gdw) 

 

DAC: Rat erzielt politische Einigung 

Am 11. März 2025 erzielte der Rat der Europäischen 

Union eine politische Einigung über Richtlinie über 

die Zusammenarbeit im Bereich Steuern (Directive 

on Administrative Co-operation in the field of Taxa-

tion, DAC). Die sogenannte DAC 9 ist die neunte 

DAC-Änderungsrichtlinie zur Verbesserung der Zu-

sammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich 

der Besteuerung. Diese Initiative konzentriert sich 

insbesondere auf die effektive Mindestbesteuerung 

von multinationalen Unternehmensgruppen und gro-

ßen inländischen Unternehmen. Damit soll Säule 2 

der globalen Einigung der G20/OECD gestärkt wer-

den. Mit der Einigung sollen Gewinnverkürzung und 

Gewinnverlagerung vermieden und sichergestellt 

werden, sodass große Unternehmen einer effekti-

ven Mindestbesteuerung unterliegen. Die Vorschrif-

ten der Säule 2 wurden bereits im Jahr 2022 EU-

Recht. 

Nach der nun verabschiedeten Richtlinie tauschen 

sich die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 

über die effektive Steuerlast dieser Unternehmen 

aus. Das soll sicherstellen, dass Unternehmen ihren 

fairen Anteil an Steuern zahlen und Steuervermei-

dung effektiv bekämpft wird.  

Die Umsetzung der DAC 9 ist Teil der fortlaufenden 

Bemühungen der EU, Steuertransparenz zu erhö-

hen und ein faires Steuerumfeld für alle Marktteil-

nehmer zu schaffen. Durch den verbesserten Infor-

mationsaustausch sollen die Steuerbehörden in der 

Lage sein, grenzüberschreitende Steuerfragen effi-

zienter zu behandeln und die Einhaltung der Steuer-

pflichten durch Unternehmen besser zu überwa-

chen. 

Die Mitgliedstaaten sind nun aufgefordert, die Best-

immungen der DAC 9 in nationales Recht umzuset-

zen und die erforderlichen Mechanismen für den In-

formationsaustausch einzurichten. (zia) 

 

EU-Kommission startet Konsultation zu neuen 

Marktpreisrisikovorschriften für Banken 

Am 24. März 2025 hat die Europäische Kommission 

eine öffentliche Konsultation zur Überarbeitung der 

EU-Vorschriften für das Marktpreisrisiko von Ban-

ken gestartet. Ziel ist es, die bestehenden Regelun-

gen im Rahmen der Eigenkapitalverordnung (CRR) 

zu aktualisieren und dabei die internationalen Stan-

dards des Basler Ausschusses umzusetzen. 

Im vergangenen Jahr hat die Kommission den Ter-

min für die Anwendung der grundlegenden Überprü-

fung des Handelsbuchs (Fundamental Review of the 

Trading Book, FRTB) in der EU um ein Jahr - auf 

den 1. Januar 2026 - verschoben, um die Umset-

zung mit anderen wichtigen globalen Rechtsordnun-

gen in Einklang zu bringen. Die übrigen Basel-III-

Standards werden seit dem 1. Januar 2025 umge-

setzt. 

Jüngste internationale Entwicklungen deuten jedoch 

auf weitere mögliche Verzögerungen in anderen 

Ländern hin, weshalb die Europäische Kommission 

hinsichtlich der internationalen Wettbewerbsbedin-

gungen und der Auswirkungen auf die EU-Banken 

eine Untersuchung möglicher Maßnahmen anstrebt.  

Die Konsultation richtet sich an Finanzinstitute, Auf-

sichtsbehörden und andere Interessenträger und 

läuft bis zum 22. April 2025. Die Kommission prüft 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb~ae799b1df9.op370en.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6760-2025-INIT/de/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0016
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8778-2022-INIT/de/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8778-2022-INIT/de/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3981
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3981
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3981
https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations-0/targeted-consultation-application-market-risk-prudential-framework-2025_en
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unter anderem, wie die neuen Anforderungen an die 

Handelsbuchabgrenzung und Risikomessung konk-

ret ausgestaltet werden sollen und welche Über-

gangsregelungen sinnvoll sind. Die Pressemittei-

lung der Kommission enthält weitere Informationen. 

(zia) 

 

https://finance.ec.europa.eu/news/commission-launches-consultation-eu-approach-market-risk-rules-banks-2025-03-24_en
https://finance.ec.europa.eu/news/commission-launches-consultation-eu-approach-market-risk-rules-banks-2025-03-24_en
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AKTUELLES AU S D ER FÖRDERLAND SCHAFT  / VER ANSTALTUNGEN  

Cities Forum 2025: Europas Städte im Fokus – 

Jetzt anmelden! 

Die Registrierung für das Cities Forum 2025, das 

vom 17. bis 19. Juni 2025 in Krakau (Polen) stattfin-

det, ist nun geöffnet. Die zentrale Veranstaltung zur 

europäischen Stadtentwicklung wird von der Euro-

päischen Kommission in Zusammenarbeit mit der 

Europäischen Stadtinitiative (EUI) organisiert und 

findet alle zwei Jahre statt.  

Erwartet werden Akteure aus der gesamten Europä-

ischen Union, die sich mit Themen wie nachhaltiger 

und integrierter Stadtentwicklung oder Multilevel-

Governance auseinandersetzen. Im Fokus stehen 

erfolgreiche Projekte, die mit Mitteln aus den EU-Ko-

häsionsfonds finanziert wurden.  

Das Forum versteht sich als zentrale Dialogplatt-

form, die den Austausch und die Zusammenarbeit 

zwischen Städten, Politik und Fachleuten fördert, 

um gemeinsame Lösungen für aktuelle städtische 

Herausforderungen zu entwickeln. Insgesamt wer-

den rund 800 Expertinnen und Experten aus kom-

munalen Verwaltungen, Politik und Stadtentwick-

lung erwartet. Teilnehmende erwarten spannende 

Debatten, interaktive Workshops und inspirierende 

Exkursionen, bei denen innovative und nachhaltige 

Stadtentwicklungsprojekte präsentiert werden. Die 

Diskussionen werden sich auf zentrale Herausforde-

rungen unserer Zeit konzentrieren, darunter Woh-

nungsbau, digitale Transformation, soziale Inklusion 

und städtische Mobilität.  

Bis zum 14. April 2025 um 12:00 Uhr haben Städte 

mit erfolgreichen integrierten Stadtentwicklungspro-

jekten aus der vergangenen Förderperiode die Mög-

lichkeit, ihre EFRE-geförderten Projekte auf der Por-

tico-Plattform der EUI einzureichen. Neben Sicht-

barkeit in der Datenbank haben alle Städte, die ihre 

laufenden oder abgeschlossenen Projekte fristge-

recht einreichen, die Chance für eine Vorstellung ih-

res Projekts im Rahmen des Cities Forum eingela-

den zu werden. Näheres zur Projekteinreichung fin-

den Sie auf der Webseite der Nationalen Kontakt-

stelle für die EUI. (dv) 

 

URBACT-Aufruf für neue Transfer-Netzwerke 

Der URBACT-Transfer-Netzwerk-Call 2025 ist vom 

1. April bis zum 30. Juni 2025 geöffnet. Der Call bie-

tet europäischen Städten die Möglichkeit, Praktiken 

in der nachhaltigen Stadtentwicklung von den UR-

BACT-Good-Practice-Städten zu übernehmen und 

weiterzuentwickeln. In dem Call 2025 werden insge-

samt 25 Transfernetzwerke über eine Laufzeit von 

2,5 Jahren gefördert, welche aus einem Leadpartner 

und fünf bis sieben Projektpartner:innen bestehen. 

Ein Netzwerk erhält eine Förderung von 750.000 

Euro des Europäischen Fonds für regionale Ent-

wicklung (EFRE) inklusive der lokalen Ko-Finanzie-

rung. Die Leadpartner, Städte mit dem „Good-Prac-

tice-Label“, wurden im Oktober 2024 bekanntgege-

ben. Die entscheidende Rolle bei der Auswahl spielt 

der inhaltliche Bezug zu dem Good-Practice Bei-

spiels des Leadpartners. Neben europäischen Kom-

munen können sich unter anderem auch öffentliche 

lokale Agenturen, interkommunale Verwaltungen 

und Behörden sowie Forschungseinrichtungen be-

werben, um Teil eines Netzwerkes zu werden. 

Für mehr Informationen zu dem Call und den För-

derbedingungen empfiehlt sich eine Teilnahme an 

der Online-Infoveranstaltung der Nationalen UR-

BACT-Kontaktstelle für Deutschland am 28. April 

2025, von 14:00 bis 16:00 Uhr. Für die Veranstal-

tung können Sie sich hier anmelden. 

Weitere Informationen finden Sie auf der URBACT 

Webseite. (dv) 

 

Neuer Peer-Review-Call der Europäischen Stadt-

initiative (EUI) 

Bis zum 1. Mai 2025 lädt die Europäische Stadtiniti-

ative (EUI) Städte und Kommunen erneut ein, sich 

für eine Teilnahme an den Peer-Reviews zu bewer-

ben. In diesem Prozess haben Kommunen, insbe-

sondere Städte die integrierte Stadtentwicklung mit 

dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 

(EFRE) umsetzen, die Möglichkeit, ihre nachhaltige 

Stadtentwicklungsstrategie im Austausch mit ande-

ren europäischen Städten weiterzuentwickeln. Hier-

https://www.urban-initiative.eu/news/vorlaufiges-programm-des-cities-forum-2025-veroffentlicht
https://portico.urban-initiative.eu/
https://portico.urban-initiative.eu/
https://www.urban-initiative.eu/news/internationale-sichtbarkeit-fur-ihre-efre-projekte
https://www.urban-initiative.eu/news/internationale-sichtbarkeit-fur-ihre-efre-projekte
https://urbact.eu/good-practices
https://urbact.eu/good-practices
https://eveeno.com/infoevent-urbact-transfer-call
https://urbact.eu/news/jetzt-informieren-bald-offnet-der-urbact-transfer-netzwerk-call-2025
https://urbact.eu/news/jetzt-informieren-bald-offnet-der-urbact-transfer-netzwerk-call-2025
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bei arbeiten sie mit vier bis sechs Personen aus an-

deren europäischen Kommunen zusammen, die sie 

als „Peer Reviewer“ begleiten. Ziel ist es, eine wirk-

same und nachhaltige Stadtentwicklungsstrategie 

zu erarbeiten oder zu verbessern. Im Austausch pro-

fitieren die Hilfe suchenden Städte („Cities under re-

view“) von dem Erfahrungswissen und dem Feed-

back der „Peer Reviewer“-Städte. Jede Peer Review 

erstreckt sich über einen Zeitraum von vier bis sechs 

Monaten zuzüglich einer halbjährigen Abschluss-

phase. Zentraler Bestandteil ist ein zweitägiger 

Workshop, bei dem die „Cities under Review“ mit ih-

ren „Peer Reviewern“ zusammenkommen. Das EUI-

Sekretariat organisiert den gesamten Prozess, stellt 

den teilnehmenden Städten EUI-Experten zur Seite 

und übernimmt die Kosten für Reise und Unterkunft 

im Rahmen des Workshops. Für Peer Reviewer-

Städte gibt es darüber hinaus auch eine Pauschale 

für Personalkosten. 

Detaillierte Informationen zum Call sind auf der 

Webseite der Nationalen Kontaktstelle für die EU 

verfügbar. Zudem gibt es die Möglichkeit, sich bila-

teral direkt mit dem EUI-Sekretariat in Verbindung 

zu setzen. (dv) 

https://www.urban-initiative.eu/news/call-fur-peer-reviews-geoffnet-0
https://outlook.office365.com/book/EUICapacityBuidingBilateralconsultation@nweurope.eu/
https://outlook.office365.com/book/EUICapacityBuidingBilateralconsultation@nweurope.eu/

